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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

der Avermann Precast Technology GmbH für 
Lieferungen von Maschinen und Ersatzteilen 

sowie Leistungen und Montagen 

(Stand: Mai 2026) 

§ 1 Geltungsbereich

1. Die vorliegenden Verkaufsbedingungen gelten
ausschließlich. Entgegenstehende oder von unse-
ren Verkaufsbedingungen abweichende Bedin-
gungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Gel-
tung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entge-
genstehender oder von unseren Verkaufsbedin-
gungen abweichender Bedingungen des Kunden
eine Lieferung an den Kunden vorbehaltlos aus-
führen. Ergänzend gelten die Vorschriften des
BGB, HGB und die Incoterms Stand 2020.

2. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur ge-
genüber Unternehmen im Sinne von § 310 BGB.

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten in ihrer je-
weiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch
für alle künftigen Geschäfte gleicher Art mit dem
Kunden, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder
auf sie hinweisen müssten; über Änderungen wer-
den wir den Kunden in diesem Falle spätestens
bei Abschluss des jeweiligen Vertrages informie-
ren.

§ 2 Angebot, Vertragsschluss, Preise

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unver-
bindlich, sofern sich aus dem Angebot nicht aus-
nahmsweise ausdrücklich ein Rechtsbindungs-
wille ergibt. Die Bestellung der Ware durch den
Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot.

2. Ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftrags-
bestätigung und ausschließlich zu den von uns
schriftlich bestätigten Bedingungen zustande.
Dies gilt ebenso für die uns in elektronischer Form
übermittelten Bestellungen, sofern ein Angebot
mit Rechtsbindungswillen unsererseits vorlag und

soweit die Bestellung von unserem Angebot nicht 
abweicht. Eine Annahme ist auch die vorbehalts-
lose Lieferung der Ware. 

3. Bestellungen und andere Daten, die uns über-
mittelt werden, gelten nur mit dem bei uns emp-
fangenen Inhalt als eingegangen. Sofern wir den
Zugang der Bestellung bestätigen, dokumentiert
diese Zugangsbestätigung nur den Eingang der
Bestellung und stellt keine verbindliche Annahme
dar. Wir können aber die Annahmeerklärung mit
der Zugangsbestätigung verbinden.

4. Handelsübliche Abweichungen des Lieferge-
genstandes von Auftragsbestätigungen, Ange-
boten, Mustern, Prospekten, Datenblättern,
Probe- und Vorlieferungen sind nach Maßgabe
der jeweils gültigen DIN-/EN-Normen oder ande-
rer einschlägiger technischer Normen zulässig.

5. Mündliche Nebenabreden und Garantien be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen
Bestätigung. Das bedeutet etwa, dass Abbildun-
gen, Zeichnungen, Maße, Gewichte und sonstige
Leistungsdaten nur verbindlich sind, wenn wir dies
ausdrücklich schriftlich mit dem Kunden verein-
baren. Der Kunde ist verpflichtet, uns vor Ab-
schluss des Vertrages schriftlich darauf hinzuwei-
sen, dass die Produkte nach seiner Vorstellung
nicht ausschließlich für die gewöhnliche Verwen-
dung geeignet sein sollen oder der Kunde von ei-
ner bestimmten Verwendungseignung des Pro-
duktes ausgeht oder den Einsatz des Produktes
für einen ungewöhnlichen Zweck, die Verarbei-
tung ungewöhnlicher Materialien, unter erhöhter
Beanspruchung oder unter Gefahren für Leib, Le-
ben, Gesundheit oder für die Umwelt plant.

6. Unsere Preise verstehen sich zuzüglich gesetzli-
cher Umsatzsteuer für die Lieferung ab Werk („ex
works“, Incoterms 2020) Lengericher Landstraße
35, 49078 Osnabrück, Bundesrepublik Deutsch-
land. Bei Lieferungen sind wir zur Erhöhung des
vereinbarten Preises berechtigt, wenn sich zwi-
schen Auftragserteilung und Lieferung die Kosten
für Rohmaterial, Energie, Löhne und Gehälter,
Frachten, Zölle, Abgaben usw. erhöht haben und
dadurch die Lieferung verteuert wird. Wir teilen
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dem Kunden eine Preiserhöhung vorher mit; er 
kann innerhalb von sieben Tagen nach Empfang 
der Mitteilung der Preiserhöhung widersprechen. 
Im Falle des Widerspruchs haben wir die Wahl 
zwischen Rücktritt vom Vertrag oder der Liefe-
rung zum ursprünglich vereinbarten Preis. Wir 
müssen dem Kunden unsere Entscheidung unver-
züglich bekanntgeben. Erklären wir den Rücktritt 
vom Vertrag, sind weitere Ansprüche des Kunden 
ausgeschlossen. 
 
7. Bei Bestellungen mit einem Nettowarenwert 
unter 120,00 EUR erheben wir einen Mindermen-
genzuschlag in Höhe von 25 % des jeweiligen Net-
towarenwertes. Dieser Zuschlag wird nur bis zu ei-
nem Gesamtpreis von 120,00 EUR erhoben. 
 
8. Einem nicht vereinbarten Skontoabzug wider-
sprechen wir ausdrücklich. 
 
§ 3 Nachträgliche Änderungen 
 
Zusätzliche, nach Auftragsbestätigung verein-
barte Leistungen legen die Parteien schriftlich 
fest und bestätigen sie. In Fällen, in denen wir 
Leistungen erbringen, für die kein Festpreis ver-
einbart wurde, ermitteln wir den Preis unter An-
wendung unserer zum Zeitpunkt der Erbringung 
der Leistungen gültigen Standardabrechnungs-
sätze. Ferner können wir alle anfallenden Kosten 
einschließlich eines angemessenen Mehrpreises in 
Rechnung stellen. Auf Anforderung werden wir 
den Mehrpreis dokumentieren. 
 
§ 4 Zahlungsbedingungen 
 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist das Zahlungsziel 14 Tage netto. 
Ein eventuell vereinbarter Skontoabzug auf neue 
Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere fällige 
Rechnungen noch nicht beglichen sind. Als Zah-
lungstag gilt der Tag, an dem wir wertmäßig über 
den Geldeingang verfügen können. Falls Anzah-
lungen oder Vorauszahlungen vereinbart sind, 
tritt auch zum Anzahlungs- bzw. Vorauszahlungs-
betrag die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. 
 

2. Zahlungen sollen nur durch Banküberweisung 
oder im SEPA- Lastschriftverfahren erfolgen. 
 
3. Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass 
der Kunde über seine Bank (oder eine für uns ak-
zeptable andere Bank) ein Dokumentenakkredi-
tiv zu eröffnen hat. In diesem Fall ist festgelegt, 
dass die Akkreditiveröffnung in Übereinstimmung 
mit den Allgemeinen Richtlinien und Gebräuchen 
für Dokumentenakkreditive, Revision 2007, ICC-
Publikation Nr. 600 („ERA“), vorgenommen wird. 
 
4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 
stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenan-
sprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von uns anerkannt sind oder soweit eine aus 
dem Vertragsverhältnis resultierende Gegenleis-
tung betroffen ist, insbesondere bei einem Ge-
genanspruch, der aus einer zur Leistungsverwei-
gerung berechtigten Sachleistungsforderung her-
vorgegangen ist. Zur Ausübung eines Zurückbe-
haltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit be-
fugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 
 
5. Zulässige Teilleistungen hat der Kunde inner-
halb der in den Zahlungsbedingungen und – man-
gels solcher – in der Auftragsbestätigung ge-
nannten Fristen zu bezahlen. 
 
§ 5 Lieferung – Ausführung – Leistungsumfang 
 
1. Verbindliche Liefertermine oder -fristen bedür-
fen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Be-
stätigung. Die Einhaltung sämtlicher unserer Lie-
fer- und Ausführungsverpflichtungen setzt die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Kunden und die Abklärung 
aller technischen Fragen voraus. Die Lieferzeit ist 
eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefer-
gegenstand das Werk verlassen hat. 
 
2. Falls nicht anders vereinbart, erfolgt die Liefe-
rung unserer Produkte und Erzeugnisse ab Werk 
(„ex works“, Incoterms 2020) in der Lengericher  
Landstraße 35, 49078 Osnabrück, Bundesrepublik 
Deutschland, auch wenn wir frachtfrei liefern. 
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3. Die Kosten für die Verpackung unserer Pro-
dukte und Erzeugnisse trägt der Kunde. Die Ver-
packungskosten können der nachfolgenden 
Preisliste entnommen werden: 

 
 
Eine entsprechende Aktualisierung dieser Preis-
liste bleibt ausdrücklich vorbehalten. Der Versand 
erfolgt auf dem günstigsten Versandweg sowie 
auf Gefahr und auf Kosten des Kunden. Die Ge-
fahr geht stets ab Verladeort des Werkes auf den 
Kunden über, und zwar auch dann, wenn Teilliefe-
rungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen 
übernommen haben („ex works“, Incoterms 2020). 
Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lie-
ferung durch eine Transportversicherung einde-
cken. Die insoweit anfallenden Kosten trägt der 
Kunde. 
 
4. Teillieferungen sind zulässig, wenn sie für den 
Kunden im Einzelfall zumutbar sind. Das bedeutet 
im Einzelnen, wenn:  
• die Teillieferung für den Kunden im Rahmen 

des vertraglichen Bestimmungszwecks ver-
wendbar ist, 

• die Lieferung des restlichen bestellten Liefer-
gegenstandes innerhalb der vertraglich ver-
einbarten Lieferfrist sichergestellt ist und 

• dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehr-
aufwand oder zusätzliche Kosten entstehen 
(es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme 
dieser Kosten bereit). 

 
5. Vertragsgegenstände aus ordnungsgemäß 
vorgenommenen Leistungen können nur zurück-
gegeben werden, wenn wir die Rücknahme 

bewilligen. Der Kunde hat in diesem Fall die Kos-
ten der Rücksendung zu tragen. 
 
6. Höhere Gewalt, behördliche Auflagen und 
sonstige von uns nicht verschuldete Umstände, 
insbesondere Verkehrs- und Betriebsstörungen, 
Arbeitskämpfe, Pandemien, Materialmangel, 
Brandschäden, Krieg oder Ausnahmezustand be-
freien uns für die Dauer ihrer Auswirkungen von 
der Liefer- und Ausführungspflicht. Wir sind be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn uns 
aus den vorstehend genannten Gründen die Er-
füllung des Vertrages nicht mehr zuzumuten ist. 
Eine Unzumutbarkeit besteht dann nicht, wenn 
das Leistungshindernis, das aus den vorstehen-
den Gründen besteht, absehbar nur vorüberge-
hender Natur ist. Schadensersatzansprüche ge-
gen uns sind in diesen Fällen ausgeschlossen. 
 
7. Wir haften bei Unmöglichkeit sowie bei Verzö-
gerung der Leistung, soweit dies auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen beruht, nach den gesetzlichen Best-
immungen. Unsere Haftung ist in Fällen grober 
Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
 
7.1 Bei leichter Fahrlässigkeit ist unsere Haftung 
wegen Unmöglichkeit auf Schadensersatz und 
auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen ebenfalls 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Scha-
den begrenzt. Weitergehende Ansprüche des 
Kunden wegen Unmöglichkeit der Leistung sind 
ausgeschlossen. Das Recht des Kunden zum 
Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. 
 
7.2 Unsere Haftung wegen Verzögerung der Leis-
tung wird bei leichter Fahrlässigkeit für den Scha-
densersatz neben der Leistung auf insgesamt 5 % 
und für den Schadensersatz statt der Leistung 
auf insgesamt 5 % des Wertes der Leistung be-
grenzt. Weitergehende Ansprüche des Kunden 
wegen Verzögerung der Leistung sind – auch 
nach Ablauf einer uns gesetzten Frist zur Leistung 
– ausgeschlossen. Diese Regelungen gelten auch 
für den Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 
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7.3 Die Beschränkungen des § 5.7 gelten nicht, 
wenn wegen der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit oder wegen der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten gehaftet 
wird. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, 
deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der 
Kunde vertrauen darf. Eine Änderung der Be-
weislast zum Nachteil des Kunden ist mit den 
vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
 
§ 7 Fälligkeit – Zinsen – Verzugsfolgen 
 
1. Bei Zahlung nach Ablauf des Zahlungsziels von 
14 Tagen sind Verzugszinsen in der vom Gesetz 
vorgesehenen Höhe an uns zu zahlen. Darüber 
hinausgehende Schadensersatzansprüche blei-
ben unberührt. 
 
2. Solange sich der Kunde in Zahlungsverzug be-
findet, sind wir zu weiteren Lieferungen, gleichgül-
tig auf welchen Rechtsgrund unsere Lieferpflicht 
zurückzuführen ist, nicht verpflichtet. 
 
3. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z. 
B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens), dass unser Anspruch auf Zahlung durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden ge-
fährdet ist, so 
• sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften 

zur Leistungsverweigerung und – gegebenen-
falls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt (§ 321 BGB); 

• können wir bei Verträgen über die Herstellung 
unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) 
den Rücktritt sofort erklären; 

• sind wir berechtigt, ausstehende Leistungen 
nur Zug-um-Zug gegen eine Vorauszahlung 
oder eine Sicherheitsleistung zu erbringen 
und nach erfolglosem Ablauf einer angemes-
senen Frist für die Leistung der Vorauszah-
lung oder Sicherheit vom Vertrag zurückzu-
treten. Die gesetzlichen Regelungen über die 
Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben un-
berührt. 

 
4. Für den Fall, dass der Kunde mit uns eine Ra-
tenzahlung und/oder Abschlagszahlungen ver-
einbart, gilt Folgendes: Gerät der Kunde mit der 

Zahlung einer Rate bzw. eines Abschlags ganz 
oder teilweise länger als drei Tage in Rückstand, 
so wird der noch offenstehende Restbetrag sofort 
und vollständig auf einmal fällig. 
 
5. Wenn der Kunde sich am Fälligkeitstag in An-
nahmeverzug befindet, muss er den Kaufpreis 
dennoch zahlen. Wir werden in diesen Fällen die 
Einlagerung des Liefergegenstandes auf Risiko 
und Kosten des Kunden vornehmen. 
 
6. Wenn eine Sicherheit für die Zahlung des Kauf-
preises durch eine Bank oder einen anderen Drit-
ten geleistet wurde und unsere Leistung insoweit 
aufgrund von uns nicht zu vertretender Umstände 
nicht erfolgen kann, sind wir zudem berechtigt, 
den insgesamt noch offenen Restkaufpreis von 
der Bank oder einem anderen Dritten gegen Vor-
lage eines Nachweises einzufordern, dass der Lie-
fergegenstand eingelagert wurde. Eine solche 
Einlagerung erfolgt auf Kosten und Gefahr des 
Kunden. Das Datum der Einlagerung durch uns 
gilt als Lieferdatum. Alle Lieferdokumente und 
andere Dokumente, die von uns übergeben wer-
den müssen, um die Zahlung von einer Bank oder 
von einem anderen Dritten zu erhalten, sind uns 
unverzüglich durch den Aussteller dieser Doku-
mente zu übergeben. 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
 
1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefer-
gegenstand bis zur vollständigen Erfüllung sämt-
licher uns gegen den Kunden aus der Geschäfts-
verbindung zustehenden Ansprüche vor. Bei ver-
tragswidrigem Verhalten des Kunden, insbeson-
dere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, nach 
erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nach-
frist vom Vertrag zurückzutreten. Nach etwaigem 
Rücktritt vom Vertrag haben wir das Recht, den 
Liefergegenstand herauszuverlangen, anderwei-
tig zu veräußern oder sonst wie darüber zu verfü-
gen. 
 
2. Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegen-
stand pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 
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ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich 
sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten 
rechtzeitig durchführen. 
 
3. Trotz des Eigentumsvorbehalts ist der Kunde 
zur Weiterveräußerung des Liefergegenstandes 
im normalen Geschäftsverkehr berechtigt, sofern 
er nicht im Zahlungsverzug ist. Zu einer anderwei-
tigen Verfügung über die Vorbehaltsware als ei-
ner Weiterveräußerung im ordentlichen Ge-
schäftsgang, insbesondere zu einer Sicherungs-
übereignung oder Verpfändung, ist der Kunde 
nicht befugt. Die Entgeltforderungen des Auf-
traggebers gegen seine Abnehmer aus einem 
Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie diejeni-
gen Forderungen des Auftraggebers bezüglich 
des Liefergegenstandes, die aus einem sonstigen 
Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte 
entstehen (insbesondere Forderungen aus uner-
laubter Handlung und Ansprüche auf Versiche-
rungsleistungen) und zwar einschließlich sämtli-
cher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt uns 
der Auftraggeber bereits jetzt sicherungshalber in 
vollem Umfang ab. Wir nehmen diese Abtretung 
an. Der Auftraggeber darf diese an uns abgetre-
tenen Forderungen auf seine Rechnung im eige-
nen Namen für uns einziehen, solange wir diese 
Ermächtigung nicht widerrufen. Unser Recht, 
diese Forderungen selbst einzuziehen, wird 
dadurch nicht berührt; allerdings werden wir die 
Forderungen nicht selbst geltend machen und die 
Einzugsermächtigung nicht widerrufen, solange 
der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtun-
gen ordnungsgemäß nachkommt. Sofern sich der 
Auftraggeber jedoch vertragswidrig verhält – ins-
besondere sofern er mit der Zahlung einer Ent-
geltforderung in Verzug gekommen ist –, können 
wir vom Auftraggeber verlangen, dass dieser uns 
die abgetretenen Forderungen und die jeweiligen 
Schuldner bekannt gibt, den jeweiligen Schuld-
nern die Abtretung mitteilt und uns alle Unterla-
gen aushändigt sowie alle Angaben macht, die 
wir zur Geltendmachung der Forderungen benöti-
gen. 
 
4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Drit-
ter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 
ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in 
der Lage ist, uns die gerichtlichen und außerge-
richtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet der Kunde für den uns ent-
standenen Ausfall. 
 
5. Die Verarbeitung oder Umbildung des Lieferge-
genstandes durch den Kunden wird stets für uns 
vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des 
Liefergegenstandes (Faktura-Endbetrag ein-
schließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verar-
beiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 
Für die durch Verarbeitung entstehende Sache 
gilt im Übrigen das gleiche wie für den unter Vor-
behalt gelieferten Liefergegenstand. 
 
6. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefer-
gegenstandes (Faktura-Endbetrag einschließlich 
Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten Ge-
genständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Er-
folgt die Vermischung in der Weise, dass die Sa-
che des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so 
gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilsmä-
ßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt 
das so entstandene Alleineigentum oder Mitei-
gentum für uns. 
 
7. Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur 
Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die 
durch die Verbindung des Liefergegenstandes 
mit einem Grundstück gegen einen Dritten er-
wachsen. 
 
8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Si-
cherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Si-
cherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizu-
gebenden Sicherheiten obliegt uns. 
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§ 9 Abnahme 
 
Für den Kunden angefertigte Maschinen und Pro-
dukte sind von diesem nach entsprechender An-
zeige binnen Wochenfrist auf volle Funktions-
tauglichkeit und Leistungsfähigkeit im Hersteller-
werk förmlich abzunehmen. Die schriftlich quit-
tierte Abnahme ist Voraussetzung für die Anliefe-
rung des Liefergegenstandes beim Kunden / im 
Werk des Kunden, soweit geschuldet. Mit der so 
erklärten Abnahme erklärt der Kunde, dass der 
Liefergegenstand die geschuldete Funktions- und 
Leistungsfähigkeit aufweist. Ist die Abnahme so 
erklärt, ist dem Kunden nach Aufstellung und In-
betriebnahme am vereinbarten Ort der Einwand 
der mangelnden Leistungsfähigkeit oder man-
gelnden Funktionstauglichkeit verwehrt, wir 
schulden dann nur noch die Inbetriebnahme. 
 
§ 10 Mängelhaftung 
 
1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, 
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ord-
nungsgemäß nachgekommen ist. In jedem Fall 
sind offensichtliche Mängel ab Lieferung und Un-
tersuchung innerhalb von 6 Arbeitstagen, nicht 
erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist 
ab Entdeckung, schriftlich anzuzeigen. 
 
2. Für Sonderposten, z.B. Gebrauchtmaschinen, 
übernehmen wir keine Gewähr. 
 
3. Abbildungen, Gewichte, Maße, Leistungsbe-
schreibungen, Erträge und sonstige zum Angebot 
gehörende Unterlagen wie Planungen, Zeichnun-
gen, technische Daten usw., sind keine Beschaf-
fenheitsangaben. Sie sind lediglich als Anhalts-
punkte zu betrachten; Eigenschaftszusicherun-
gen und Garantien sind damit mangels gesonder-
ter schriftlicher Vereinbarung ausdrücklich nicht 
verbunden. Änderungen der Konstruktion, der 
Stoffwahl, der Spezifikation und Bauart behalten 
wir uns auch nach Absendung einer Auftragsbe-
stätigung vor, sofern diese Änderungen entweder 
technisch notwendig und für den Kunden nicht 
nachteilig sind oder wir auf der Beschaffungsseite 
mit nicht hinnehmbarem Verzug, 

Kostensteigerung usw. rechnen müssen, so dass 
wir berechtigt sind, gleichwertiges anderes Mate-
rial zu verarbeiten. Die Änderungen müssen für 
den Kunden zumutbar sein. Gleiches gilt für vor-
geführte oder bereit gestellte Muster. 
 
4. Soweit ein von uns zu vertretener Mangel des 
Liefergegenstandes vorliegt, sind wir nach unse-
rer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangel-
beseitigung oder zur Herstellung eines neuen 
Werkes oder der Lieferung einer neuen mangel-
freien Sache berechtigt. Im Falle der Mangelbe-
seitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke 
der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwen-
dungen, insbesondere Transport-, Wege-, Ar-
beits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich 
diese nicht dadurch erhöhen, dass der Lieferge-
genstand nach einem anderen Ort als dem Erfül-
lungsort verbracht wurde. 
 
5. Sind neben uns Dritte, gleich ob sie in einem 
Rechtsverhältnis zum Kunden stehen, für einen 
Mangel/Schaden gegenüber dem Kunden mit-
verantwortlich, und nimmt der Kunde uns allein 
aus seiner Rechtsposition in Anspruch, tritt er uns 
bereits jetzt seine Ansprüche gegenüber diesen 
Dritten ab. 
 
6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, wovon frühes-
tens nach dem zweiten Nachbesserungs- oder 
Nachlieferungsversuch auszugehen ist, so ist der 
Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder 
Minderung zu verlangen. Soweit sich nachste-
hend (§§ 10.7, 10.8 und 10.9) nichts anderes ergibt, 
sind weitergehende Ansprüche des Kunden – 
gleich aus welchen Rechtsgründen – ausge-
schlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, 
die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden 
sind; insbesondere haften wir nicht für Produkti-
onsausfall, Betriebsunterbrechung, die Kosten ei-
ner etwaigen Rückrufaktion, entgangenen Ge-
winn oder sonstige Vermögensschäden des Kun-
den. Wir haften auch nicht für Schäden, die durch 
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung 
entstehen, für fehlerhafte Behandlung durch den 
Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, nach-
lässige Behandlung oder ungeeignete Reinigung. 
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7. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, wenn der Kunde Schadensersatzansprüche 
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche 
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Scha-
densersatzhaftung dabei allerdings auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
den begrenzt. 
 
8. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Ver-
tragspflicht verletzen. Wesentliche Vertrags-
pflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag 
prägt und auf die der Kunde vertrauen darf. In die-
sem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 
 
9. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
bleibt unberührt; das gilt auch für die zwingende 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
§ 11 Verjährung 
 
Ansprüche des Kunden gegen uns – gleich aus 
welchem Rechtsgrund – verjähren mit Ablauf von 
einem Jahr nach ihrer Entstehung. Dies gilt nicht 
in den Fällen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 und 634a Abs. 
1 Nr. 2 BGB. Dies gilt ebenfalls nicht im Falle des 
Vorsatzes oder bei arglistigem Verschweigen ei-
nes Mangels oder soweit wir eine Garantie über-
nommen haben. Für Schadensersatzansprüche 
gilt die Verjährungsfrist zudem nicht in den Fällen 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach 
dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung oder der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den 
Vertrag prägt und auf die der Kunde vertrauen 
darf. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil 
des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden. 
 

§ 12 Montage, Inbetriebnahme, Wartung und 
Services 
 
1. Vorbehaltlich einer anderweitigen Vereinba-
rung erfolgt die Installation und Montage der Lie-
fergegenstände durch den Kunden und auf seine 
Gefahr. 
 
2. Für den Fall, dass wir die Installation und Mon-
tage vertraglich übernommen haben, gilt: 
Der Kunde hat auf seine Kosten in hinreichendem 
Maße Abwicklungsunterstützung und Abwick-
lungsausrüstung, einschließlich Kräne und Gabel-
stapler usw., für das Entladen und Aufstellen der 
Liefergegenstände bereitzustellen. Der Kunde 
stellt zudem rechtzeitig und auf seine Kosten alle 
Werkzeuge, qualifizierte Mitarbeiter, Öl, Schmier-
mittel, Wasser, Dampf, Sauerstoff, Strom, Luft, 
Zeichnungen und Daten, Rohstoffe sowie andere 
Artikel, Vorarbeiten und Dienstleistungen sicher, 
die zur Montage und Inbetriebnahme des Liefer-
gegenstandes erforderlich sind. Dies umfasst ins-
besondere 
• einen angemessenen Arbeits- und Lagerplatz 

möglichst nah an dem Ort, an dem die Arbei-
ten zur Inbetriebnahme durchzuführen sind; 

• das Platzieren der Anlagen im Installations-
bereich, der in einem angemessenen Zustand 
ist, um mit der Montage zu beginnen; 

• alle erforderlichen Bauarbeiten, insbesondere 
betreffend den Untergrund, die Verkabelung, 
Leitungen, Ankerschrauben, Bodenrinnen, 
Rahmen, Gitter, Abdeckplatten und Träger 
zur Unterstützung der Leitungen; 

• Lieferung, Installation und Anschluss aller er-
forderlichen Kabel, außer den geräteinternen 
Kabeln, einschließlich Netzkabel, Datenkabel, 
Steuerungs- und Signalkabel usw. von den 
Hauptbedienungskonsolen und Betriebszent-
ralen zu und zwischen den Anschlusspunkten 
an den einzelnen Teilen der Anlagen gemäß 
unseren Schaltplänen, einschließlich abge-
schirmten Kabelkanälen oder Kabelbindern 
für Netz- und Datenkabel gemäß unseren 
Spezifikationen; 

• Standard-IT-Hardware und -Software wie 
vorgesehen (wenn nicht im Preisangebot ent-
halten); 
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• Platzieren der Hauptserver (falls vorhanden) 
in einem trockenen, sauberen, klimatisierten 
Raum mit ausreichenden Telefon- und Da-
tenleitungsverbindungen zu unserem Auf-
sichtspersonal und Online-Service; 

• alle Einreise-, Arbeits- und sonst erforderli-
chen Genehmigungen bei weisungsgemäßen 
Montagen in Ausland. 

 
3. Der Kunde stellt sicher, dass unsere Mitarbeiter 
ihre Arbeit sicher ohne Gefahr für ihre Gesundheit 
ausführen können. 
 
4. Der Kunde hat auf seine Kosten und entspre-
chend den vertraglichen Vereinbarungen den 
Aufstell- oder Einbauplatz für die Montage vorzu-
bereiten und dafür Sorge zu tragen, dass die not-
wendigen Stromanschlüsse und technischen Ein-
richtungen vorhanden sind. Der Aufstellplatz für 
die Maschine muss frei zugänglich, ein gegebe-
nenfalls notwendiger Hallenkran vorhanden oder 
der Hallenboden mit Lkw oder Mobilkran belast-
bar sein. Im Bereich der notwendigen Aufstellung 
der Maschinen muss der Boden geräumt sein. Für 
die Baustatik ist ausschließlich der Kunde verant-
wortlich. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der 
Kunde uns sämtliche erforderlichen Angaben 
über die Lage und das Vorhandensein von Ver-
sorgungsanschlüssen, z.B. Strom-, Gas- und Was-
serleitungen u. ä. Anlagen zur Verfügung zu stel-
len. Dies gilt insbesondere für verdeckt geführte 
Anlagen. Für Schäden, die ausschließlich dadurch 
entstehen, weil der Kunde seiner vorstehenden 
Verpflichtung nicht nachgekommen ist, haften 
wir nicht. 
 
5. Für die Leistungen unserer Monteure und der 
zur Unterstützung der Montagemeister einge-
setzten Personen gelten die gesondert zu verein-
barenden Montagebedingungen. Für den Fall, 
dass die Parteien keine gesonderten Montagebe-
dingungen vereinbart haben, gilt Folgendes: 
Für die Leistungen der Monteure berechnen wir 
die jeweils aktuellen Stundensätze (ggf. mit Über-
stunden-, Wochenend-, Feiertags- und Nachtzu-
schlägen). Für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen 
gelten die tarifüblichen Zuschläge. Die Übernach-
tungskosten, Tagesspesen sowie 

Auswärtszulagen werden gesondert nach Auf-
wand berechnet. Für Hin- und Rückfahrten wird 
ein Kilometergeld nach aktuellem Satz berech-
net. Das Kilometergeld wird von 49078 Osnab-
rück, Bundesrepublik Deutschland, berechnet. 
Sonderfahrten der Monteure, etwa zur Beschaf-
fung von Ersatzteilen usw., werden, soweit diese 
für die Inbetriebnahme der Maschine erforderlich 
und erst bei der Durchführung der Montage 
und/oder Installation offenbar geworden sind, in 
gleicher Weise in Rechnung gestellt. Die genann-
ten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzli-
chen Umsatzsteuer. 
 
6. Sämtliche bei der Montage und/oder Installa-
tion zusätzlich benötigten Teile, die nicht aus-
drücklich aufgeführt sind und die durch außerge-
wöhnliche, nicht vorhersehbare örtliche Gegeben-
heiten bzw. wegen eines Sonderwunsches des 
Kunden oder wegen Auflagen der örtlichen Auf-
sichtsbehörde zur Inbetriebnahme erforderlich 
sind, werden gesondert auf Nachweis berechnet. 
 
7. Unterbrechungen der Montage und/oder In-
stallation durch fehlende Anschlüsse, Bauarbei-
ten, Stromausfall usw., die wir nicht zu vertreten 
haben, gehen zu Lasten des Kunden, es sei denn, 
dass der Kunde dieses seinerseits nicht zu vertre-
ten hatte. 
 
8. Zusätzliche Arbeiten, die nicht zum vertraglich 
vereinbarten Leistungsumfang gehören, werden 
nach Aufwand berechnet. Dieses ist zwischen uns 
und dem Kunden gesondert zu vereinbaren. War-
tezeiten während unserer Anwesenheit oder wei-
terer Monteurreisender zur Inbetriebsetzung der 
Maschinen gehen zu Lasten des Kunden, es sei 
denn, dass die Wartezeiten auf einem Umstand 
beruhen, den der Kunde nicht zu vertreten hat. 
 
9. Eventuell vereinbarte Pauschalen für die Mon-
tage und/oder Installation enthalten keine Arbei-
ten an Sonn- und Feiertragen; Pauschalen gelten 
nur dann, wenn bauseits alle Vorbereitungsmaß-
nahmen abgeschlossen sind. 
 
10. Kosten für Gehilfen unseres Technikers (Elekt-
riker, Hilfskräfte und geeignete Hebewerkzeuge) 



Seite 9 

 

während der Dauer der Durchführung der beauf-
tragten Arbeiten, trägt der Kunde, soweit diese 
erforderlich sind. Der Kunde ist berechtigt uns 
nachzuweisen, dass die Gehilfen für die Durchfüh-
rung des Auftrages nicht erforderlich waren. 
 
11. Allen Maschinen werden die vom jeweiligen 
Hersteller zur Verfügung gestellten Bedienungs-
anweisungen mitgegeben. Kosten für eine per-
sönliche Einweisung sind im Kaufpreis nicht mit-
eingeschlossen und werden nach der aufgewand-
ten Zeit gemäß unserer Montagesätze berechnet. 
 
12. Die ordnungsgemäße Ausführung der in Auf-
trag gegebenen Arbeiten ist uns von dem Kunden 
in dem Montagebericht zu bestätigen. Der Kunde 
erhält ein Exemplar für seine Unterlagen. 
 
13. Sofern nicht anderweitig in dem Vertrag ver-
einbart, haften wir nicht für: 
• Schnittstellen zwischen unseren Anlagen 

und/oder unserer Software auf der einen und 
Elementen, die vom Kunden oder Dritten be-
reitgestellt werden, auf der anderen Seite; 

• Kompatibilität mit anderer Software des 
Kunden; 

• Koordination zwischen unseren Arbeiten und 
denen anderer Lieferanten. 

 
14. Wartungsarbeiten werden von uns nur in dem 
im Vertrag oder einem speziellen Servicevertrag 
beschriebenen Umfang erbracht. 
 
15. Übernimmt der Kunde die Servicearbeiten, ins-
besondere die Montage, Installation und Inbe-
triebnahme, sind wir von jeglicher Haftung freige-
stellt. Wir sind insbesondere nicht verantwortlich 
für eine mangelhafte Ausführung durch den Kun-
den, die nicht unseren Empfehlungen, Zeichnun-
gen und Spezifikationen entsprochen hat. Unsere 
Mitarbeiter prüfen auch nicht, ob alle ihre Anwei-
sungen ordnungsgemäß durch den Kunden aus-
geführt wurden. 
 
16. Vor Beginn der Aufstellung einer Maschine 
müssen sich die Lieferteile an Ort und Stelle be-
finden. Bauarbeiten und sonstige Vorarbeiten 
müssen insoweit fertig gestellt sein, dass die 

Aufstellung sofort nach Ankunft des Monteurs 
begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt 
werden kann. Der Kunde sorgt dafür, dass das für 
die Eigenart der aufzustellenden Maschine erfor-
derliche Fundament von ausreichender Tragfä-
higkeit vorhanden ist (Beton mit Wasserwaage 
nivelliert). Eventuelle Maßnahmen zur Körper-
schallisolierung veranlasst der Kunde. 
 
§ 13 Staatliche Vorschriften — Sicherheit — Ver-
wendung 
 
1. Für einzelne Teile der Anlagen haben wir die 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, die Richtlinie 
über elektromagnetische Verträglichkeit 
2014/30/EU und die Niederspannungsrichtlinie 
2014/35/2014 berücksichtigt. Die genannten 
Richtlinien können nach der Aufnahme des Be-
triebs unserer Maschinen jedoch nur unter der Vo-
raussetzung eingehalten werden, dass der Kunde 
Sicherheitsvorrichtungen installiert, die vertrags-
gemäß in seine Verantwortung fallen. Wir ge-
währleisten jedoch nicht, dass die Anlagen jeweils 
alle vor Ort geltenden Bestimmungen zur Sicher-
heit und zum Arbeitsschutz sowie andere örtliche 
Vorschriften erfüllen, sofern dies nicht ausdrück-
lich schriftlich im Vertrag vereinbart wurde. Wenn 
vor der Inbetriebnahme der Anlagen eine Prüfung 
durch die örtlichen (Aufsichts-) Behörden erfor-
derlich ist, fällt dies ebenfalls in die Verantwor-
tung des Kunden. 
 
2. Die Produkte sind nur für die Nutzung gedacht, 
die ausdrücklich im Vertrag und in unseren Hand-
büchern beschrieben ist. Für jede andere Nutzung 
der Produkte, auch wenn uns diese bekannt ist, 
haften wir nicht. 
 
3. Der Kunde hält uns insofern bezüglich aller An-
sprüche von seinen Mitarbeitern, Vertretern oder 
Dritten aufgrund von Personen- oder Sachschä-
den schadlos, die direkt oder indirekt durch die 
Nichteinhaltung unserer Sicherheits-, Bedie-
nungs-, und/oder Wartungsanweisungen durch 
den Kunden, seinen Mitarbeitern, Vertretern oder 
anderen Dritten verursacht werden. Diese Schad-
loshaltung umfasst sämtliche der uns 
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entstehenden Kosten einschließlich der von uns 
aufgewandten Anwaltsgebühren und Auslagen. 
 
§ 14 Ergänzende Bedingungen für Software 
 
1. Wir überlassen dem Kunden die Nutzungs-
rechte an der zu übertragenden Software und 
sonstigen urheberrechtlich geschützten Arbeits-
ergebnissen im Umfang des vertraglich vorgese-
henen Zwecks. Soweit nicht anders vereinbart, 
räumen wir damit dem Kunden ein für die Nut-
zungs- bzw. Vertragszeit oder in sonstiger Weise 
zeitlich befristetes, nicht übertragbares, nicht 
ausschließliches Nutzungsrecht für die Installa-
tion dieser Software auf einer Datenbank und für 
die Nutzung dieser Software als eingebettete 
Software oder Anwendungssoftware, je 
nach Fall, in der im Vertrag beschriebenen Weise, 
ein. Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm einge-
räumten Nutzungsrechte vollständig oder teil-
weise auf Dritte zu übertragen oder Dritten ent-
sprechende Nutzungsrechte einzuräumen. Wir 
behalten uns das Recht vor, diese Lizenz zu kün-
digen, wenn die Bestimmungen der Lizenz ver-
letzt werden oder der Kunde in sonstiger Weise 
gegen die Bestimmungen des zugrundeliegenden 
Vertrages verstößt. 
 
2. Soweit die Nutzungsrechte nur zeitlich befristet 
übertragen wurden oder die Übertragung der Li-
zenz aus anderen Gründen endet, fallen sämtliche 
übertragenen Rechte nach Ablauf der Lizenz 
ohne weitere Rechtshandlung auf uns zurück. Der 
Kunde ist zur Löschung sämtlicher bei ihm vor-
handener Lizenzprodukte und zur Rückgabe der 
Dokumentation 
verpflichtet. 
 
3. Die Übertragung des Quellcodes auf den Kun-
den ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart wurde. 
 
4. Soweit wir für die Durchführung des Auftrags 
die Leistungen und Arbeitsergebnisse, insbeson-
dere Nutzungsrechte Dritter heranziehen, werden 
wir deren Nutzungsrechte im für die Auftrags-
durchführung notwendigen Umfang erwerben 
und auf den Kunden übertragen. Ist uns der 

Erwerb der Nutzungsrechte in diesem Umfang 
nicht möglich oder bestehen Beschränkungen der 
Nutzungsrechte oder sonstiger Rechte Dritter, 
werden wir den Kunden darauf hinweisen. Der 
Kunde hat diese Einschränkungen zu beachten. 
Für Leistungen und Werke, die der Kunde zur Ver-
fügung stellt, sind wir nicht verpflichtet, die Nut-
zungsrechte sicherzustellen. 
 
5. Der Kunde ist berechtigt, eine Kopie der Soft-
ware ausschließlich für Sicherungszwecke zu er-
stellen, die als Kopie etikettiert und mit einem 
Hinweis auf uns als Copyrightinhaber versehen 
werden muss. 
 
6. Der Kunde darf keine Copyrightvermerke ent-
fernen. 
 
7. Der Kunde verpflichtet sich hiermit, die Soft-
ware nicht zu verändern, nicht zu dekompilieren, 
nicht zurückzuentwickeln (Reengineering) und 
nicht zu kopieren, ausgenommen, wie ausdrück-
lich in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
genehmigt. 
 
8. Voraussetzung für Wartung und Servicemaß-
nahmen an übertragener Software ist eine geson-
derte Wartungs- und/oder Service- und Support- 
Vereinbarung. 
 
9. Wir werden die zur Verwendung unserer Pro-
dukte und Leistungen erforderlichen Nutzungs-
rechte in dem vorstehend umschriebenen Um-
fang auf den Kunden erst mit Ausgleich aller, den 
Auftrag betreffenden Ansprüche auf Vergütung, 
Honorar und Kostenerstattung übertragen. 
 
10. Bei Verlust von Daten haften wir nur für den-
jenigen Aufwand, der bei ordnungsgemäßer Da-
tensicherung durch den Kunden für die Wieder-
herstellung der Daten erforderlich ist. Bei leichter 
Fahrlässigkeit haften wir nur, wenn der Kunde un-
mittelbar vor der zum Datenverlust führenden 
Maßnahme eine ordnungsgemäße Datensiche-
rung durchgeführt hat. 
 
11. Unsere Haftung und Gewährleistung sind aus-
geschlossen, soweit Schäden und/oder 
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Störungen dadurch verursacht werden, dass der 
Kunde schuldhaft gegen Bestimmungen dieses 
Vertrages verstößt, die von uns gelieferte Soft-
ware entgegen den vertraglichen Bestimmungen 
oder unseren Hinweisen ändert oder die von uns 
gelieferte Software nicht in der im Vertrag verein-
barten Systemumgebung einsetzt. 
 
12. Sind wir zur Lieferung und Übertragung von 
Sachen oder Software oder zur Herstellung sons-
tiger Werke, wie z. B. Gutachten und Analysen, 
verpflichtet, gelten im Übrigen für die mangel-
hafte Lieferung und Leistung die Bestimmungen 
des § 10 entsprechend. 
 
13. Die Haftungsbeschränkungen gelten entspre-
chend für die persönliche Inanspruchnahme unse-
rer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
§ 15 Rechte an geistigem Eigentum und ge-
werblichen 
Schutzrechten — Vertraulichkeit 
 
1. Alle Rechte an dem geistigen Eigentum und die 
gewerblichen Schutzrechte bezüglich der Pro-
dukte, Kostenvoranschläge, Entwürfe, Zeichnun-
gen und anderen Unterlagen, wie z. B. Patente, 
Gebrauchsmuster, Urheberrechte und Kennzei-
chenrechte, verbleiben bei uns. Der Kunde ver-
pflichtet sich, keine Rechte an geistigem Eigen-
tum und gewerbliche Schutzrechte an den Pro-
dukten und an Änderungen der Produkte geltend 
zu machen. 
 
2. Wir erklären nach bestem Wissen und Gewis-
sen, dass die bereit gestellten Maschinen, Anla-
gen und Ersatzteile zum Zeitpunkt der Vertrags-
unterzeichnung keine Rechte an geistigem Eigen-
tum und/oder gewerbliche Schutzrechte Dritter 
verletzen, die in der Bundesrepublik Deutschland 
gelten. Sollten die Liefergegenstände dennoch 
zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung sol-
che Rechte an geistigem Eigentum und/oder ge-
werbliche Schutzrechte verletzen, können wir 
nach eigener Wahl: 
• für den Kunden das Recht zur fortgesetzten 

Nutzung des Liefergegenstandes einholen, 

• den Liefergegenstand in einer Weise verän-
dern, dass die Rechtsverletzung nicht mehr 
besteht, 

• den Liefergegenstand so ersetzen, dass keine 
Rechte mehr verletzt werden oder  

• vom Vertrag oder einem Teil des Vertrages 
zurücktreten und den vom Kunden bezahlten 
Kaufpreis (abzüglich einer angemessenen 
Summe für eine eingetretene Wertminde-
rung) bezüglich des Teils des Liefergegen-
standes erstatten, durch den Rechte verletzt 
werden. Die Liefergegenstände sind in die-
sem Fall Zug um Zug gegen Erstattung des 
Kaufpreises an uns zurückzugeben. 

 
3. Eine weitere Haftung unseres Unternehmens 
wegen der Verletzung von Rechten am geistigen 
Eigentum oder von gewerblichen Schutzrechten 
Dritter ist, außer bei grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz, ausgeschlossen. In keinem Fall haften 
wir gegenüber Dritten für Ansprüche aufgrund der 
Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum 
und/oder gewerblichen Schutzrechten, wenn die 
Ansprüche in Verbindung mit Abbildungen, Zeich-
nungen, Katalogen, Spezifikationen oder sonsti-
gen Materialien stehen, die uns durch den Kunden 
oder in dessen Namen geliefert wurden. 
 
4. Wir werden den Kunden – vorbehaltlich der vor-
stehenden Haftungsbeschränkungen – gegen et-
waige Ansprüche verteidigen, die aus einer Ver-
letzung eines gewerblichen Schutzrechts, Urhe-
berrechts und/oder sonstiger Schutzrechte durch 
die vertragsgemäße Verwendung unserer Pro-
dukte hergeleitet werden und dem Kunden aufer-
legte Kosten und Schadensersatzbeiträge über-
nehmen, sofern er uns über solche Ansprüche 
schriftlich und unverzüglich benachrichtigt hat 
und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichs-
verhandlungen vorbehalten bleiben. 
 
5. Alle von uns an den Kunden gelieferten Infor-
mationen und Unterlagen bleiben unser Eigen-
tum und dürfen vom Kunden nicht kopiert, nicht 
gegenüber Dritten offengelegt und nur für die 
vereinbarten Zwecke verwendet werden. Auf un-
ser Verlangen hat der Kunde die zu Angeboten 
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gehörigen Zeichnungen und anderen Unterlagen 
an uns zurückzugeben. 
 
6. Sofern wir Gegenstände nach vom Kunden 
übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern 
oder sonstigen Unterlagen geliefert haben, über-
nimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutz-
rechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen 
uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbe-
sondere die Herstellung und Lieferung derartiger 
Gegenstände, sind wir – ohne zur Prüfung der 
Rechtslage verpflichtet zu sein – berechtigt, inso-
weit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei 
Verschulden des Kunden Schadensersatz zu ver-
langen. Der Kunde verpflichtet sich außerdem, 
uns von allen damit in Zusammenhang stehen-
den Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen. 
 
§ 16 Ausschluss weitergehender Haftung 
 
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadenser-
setz als in den vorstehenden Bedingungen im Ein-
zelnen vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Scha-
densersatzansprüche aus Verschulden bei Ver-
tragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzun-
gen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz 
von Sachschäden gemäß § 823 BGB. Im Falle ei-
nes Schadensersatzanspruchs aus Verschulden 
bei Vertragsschluss kommt der vorstehend ge-
nannte Haftungsausschluss infolge des bei Ver-
tragsschluss bereits entstandenen Anspruchs ei-
nem nachträglichen Haftungsverzicht gleich. Zu-
dem haften wir nicht, sofern der Kunde aus den 
Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes in 
Anspruch genommen wird. 
 
2. Die Begrenzung nach § 16.1 gilt auch, soweit der 
Kunde anstelle eines Anspruchs aus Ersatz des 
Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Auf-
wendungen verlangt. 
 
3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegen-
über ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 
dies auch im Hinblick auf die persönliche Scha-
densersatzhaftung unserer Angestellten und 

Arbeitnehmer, Mitarbeitervertreter und Erfül-
lungsgehilfen. 
 
§ 17 Datennutzung 
 
Die von Ihnen übermittelten Daten werden zum 
Zwecke der Vertragserfüllung gespeichert. Alle 
Daten werden vertraulich behandelt gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Datenschutz-
Grundverordnung, Telemediengesetz, Bundesda-
tenschutzgesetz). 
 
1. Wir speichern die von Ihnen übermittelten Da-
ten zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages, z. B. 
an Auslieferer. 
 
2. Sie willigen ein, dass wir Ihre personenbezoge-
nen Daten zur Pflege der Kundenbeziehungen 
nach Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes, 
des Telemediengesetzes und der Datenschutz-
Grundverordnung erheben, speichern, verarbei-
ten. 
 
3. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist 
Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a), b) und f) 
der Datenschutz-Grundverordnung. 
 
4. Bei der Datenverarbeitung werden Ihre schutz-
würdigen Belange gemäß den gesetzlichen Best-
immungen stets berücksichtigt. 
 
5. Die Daten werden für die Dauer des Geschäfts-
kontaktes zwischen uns und Ihnen, zu dem auch 
der Newsletter-Versand gehört, bzw. ggfls. Nach 
den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD) gespeichert. 
 
6. Sie haben das Recht, 
 
6.1 Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns 
gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass 
wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilli-
gung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortfüh-
ren dürfen; 
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6.2 kostenlose Auskunft über Ihre von uns verar-
beiteten personenbezogenen Daten zu verlan-
gen; 
 
6.3 unverzüglich und kostenlos die Berichtigung 
unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu ver-
langen; 
 
6.4 nach den gesetzlichen Vorschriften die Lö-
schung oder die Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu verlangen;  
 
6.5 Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gän-
gigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten 
oder die Übermittlung an einen anderen Verant-
wortlichen zu verlangen und  
 
6.6 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Auf-
sichtsbehörde zu beschweren. 
 
7. Für die Erhebung, Speicherung und Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten ist verant-
wortlich: 
 
Avermann Precast Technology GmbH, Ge-
schäftsführung Felix von Limburg und Stefan 
Wittek, Sudenburger Wuhne 60, 39116 Magde-
burg, Telefon: +49 391 7352 0 E-Mail: info@aver-
mann-precast.com. 
 
8. Unsere Datenschutzbeauftragte ist zu errei-
chen unter d.mertens@qm-leben.de. 
 
9. Teile der Erklärung sind dann nicht verbindlich, 
wenn sie einen Verstoß gegen die Datenschutz-
Grundverordnung darstellen. 
 
10. Die Erfüllung des Vertrages ist nicht abhängig 
von der Einwilligung in die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, die für die Erfüllung des 
Vertrages nicht erforderlich sind. 
 
11. Der Kunde hat das Recht, seine Einwilligung je-
derzeit zu widerrufen. Der Widerruf kann uns ge-
genüber in der Form erklärt werden, in der der 

Kunde die Einwilligung abgegeben hat. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf er-
folgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
§ 18 Erfüllungsort – Gerichtsstand – Rechtswahl 
 
1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus der 
Geschäftsbeziehung ist 49078 Osnabrück, Bun-
desrepublik Deutschland. 
 
2. Zahlungsort für alle Verpflichtungen aus der 
Geschäftsbeziehung ist 39116 Magdeburg, Bun-
desrepublik Deutschland. 
 
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für beide Par-
teien ist 39116 Magdeburg, wenn der Kunde Kauf-
mann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen ist. Wir haben das Recht, auch an dem für 
den Kunden zuständigen Gericht zu klagen oder 
an jedem anderen Gericht, das nach nationalem 
oder internationalem Recht zuständig sein kann. 
 
4. Dem Kunden ist eine Übertragung etwaiger Ga-
rantien oder Gewährleistungsrechte, Lizenzen 
oder sonstigen Rechte, die ihm im Rahmen des 
Vertragsverhältnisses mit uns eingeräumt wer-
den, nicht gestattet, es sei denn, wir haben einer 
Übertragung schriftlich zugestimmt. 
 
5. Es ist ausschließlich deutsches Recht anzuwen-
den. Die Anwendbarkeit des einheitlichen „UN-
Kaufrechts“ (CISG) wird ausdrücklich ausge-
schlossen. 
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